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„... Ich bitte den verehrlichen Hauptausschuß, 
diese Widmung entgegenzunehmen und knüpfe 
daran den Wunsch, daß das gewidmete 
Großglocknergebiet als Naturschutzpark der 
Zukunft erhalten bliebe.“ 
 
Albert Wirth, in einem Brief vom 14. Mai 1918 an den 

Österreichischen Alpenverein1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Der Oesterreichische Alpenverein erhielt seinen Grundbesitz im Kärntner Teil der Großglocknergruppe als 
Geschenk vom Villacher Holzindustriellen Albert Wirth im Jahre 1918 mit der Widmung, diese Grundflächen 
in einen Naturschutzpark einzubringen und für die Zukunft der „spekulativen Fremdenindustrie“ zu entziehen. 
Seither bekennt sich der Alpenverein  satzungsgemäß zu dieser Aufgabe, nützt Chance und Verantwortung 
seines Grundbesitzes im Kampf gegen technische Projekte und für die Erhaltung der Naturschönheit des 
Gebietes – Pionierleistungen zum Schutz der Pasterzenregion und nicht zuletzt auch Grundsteine für die 
Schaffung des Nationalparkes Hohe Tauern. 
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Vorwort 
 
Worin liegt die Besonderheit, ja die Einmaligkeit des Gebietes „Großglockner-Pasterze“2? 
Auf diese Frage könnten - je nach Blickwinkel - selbstverständlich unterschiedliche 
Antworten gegeben werden. So würde der Naturwissenschafter eine eigene Erklärung 
genauso haben, wie der Naturschützer oder der Naturgenießer. Doch auch der Jurist weiß 
eine Antwort: Das Gebiet vereint in sich unterschiedlichste Rechtsvorschriften - 
internationale wie nationale -, spiegelt die strengsten Schutzbestimmungen wider und kann 
daher ohne Zweifel als das „bestgeschützte“ Schutzgebiet Österreichs, wenn nicht Europas, 
bezeichnet werden. Als das „Schutzgebiet der Schutzgebiete“ ist es Vorbild für den 
Naturschutz in unserem Land und hat daher auch - politisch - als Vorbild behandelt zu 
werden. So gilt es, in besonderer Vorsicht und unter Bedachtnahme auf diese 
naturschutzpolitische Verantwortung, die geltenden Schutzbestimmungen „ohne Wenn und 
Aber“ und „auf Punkt und Beistrich“ zu befolgen! Denn wer die Käseglocke vom Gipfel 
des Naturschutzes heben will, der entblößt den ganzen Berg! 

 
Anstoß zu dieser Studie gaben aber auch zwei Anlassfälle3, die öffentlich diskutiert 
wurden. Und das, obwohl das vielschichtige Schutzregime des Gebietes „Großglockner-
Pasterze“ beiden diskutierten Vorhaben - Aufstauung des Sandersees und Errichtung einer 
Seilschwebebahn - deutlich entgegenstand.  
 
 
Bis heute scheinen beide Diskussion nicht bis zur letzten Glut erloschen und keimt „da und 
dort“ der eine oder andere politische Wille erneut auf, diese Vorhaben doch noch 
umzusetzen ...  
 
Ziel dieser Studie ist es daher, Klarheit zu schaffen - durch eine exakte rechtliche 
Darstellung des Schutzgebietes, die in ihren Aussagen als Prämisse für künftige 
Diskussionen dienen soll, die sich von vorne herein auf das rechtlich Mögliche zu 
beschränken haben. 

 
Die Erfassung des gesamten relevanten Schutzregimes eines einzelnen Gebietes kann sich 
oft schwierig darstellen. Deshalb werden in dieser Studie ausgehend vom Gebiet 
„Großglockner-Pasterze“ alle relevanten Schutzregelungen, die dieses Gebiet betreffen, 

                                                 
2 Gemäß dem Anhang zur Nationalpark-Verordnung ... 
3 siehe Anhang eine Darstellung beider Anlassfälle 
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zusammengetragen - von EG-Richtlinien über völkerrechtliche Normen bis zum Kärntner 
Naturschutzgesetz - und zum Gebiet selbst in konkreten Bezug gestellt. So kann dem Leser 
das Schutzgebiet in umfassender Weise rechtlich beschrieben werden. 
 
Das Schutzregime des Gebietes „Großglockner-Pasterze“ setzt sich aus verschiedenen 
Regelungen unterschiedlicher Rechtsquellen zusammen. Zunächst wird in einem ersten 
Kapitel erörtert, welche „Bestandskraft“ den einzelnen Schutznormen zukommt, d.h. unter 
welchen Bedingungen bzw. unter welchen Konsequenzen Schutznormen aufgehoben oder 
abgeändert werden können. Sodann wird kapitelweise auf die einzelnen Rechtsquellen 
eingegangen und insbesondere geprüft - auch vor dem Hintergrund der genannten 
Anlassfälle -, ob und inwieweit in das Schutzgebiet eingegriffen werden kann, welche 
Anforderungen an diese Eingriffe zu stellen sind und nach welchem Maßstab die 
behördliche Prüfung zu erfolgen hat. Im Anhang finden Sie zuletzt jene oben 
angesprochenen Anlassfälle im Detail und rechtlich bewertet wiedergegeben. 
 
 

I. Der Schutz im formellen Sinn 
 

1.  Aufhebung und Abänderung bestehender Schutznormen 
 

Fragen wir uns nach der „Bestandskraft“, das heißt nach den Bedingungen zur Aufhebung 
oder Abänderung der geltenden Schutznormen, so gilt es auf Grund der „Vielschichtigkeit“ 
des Schutzregimes nach den einzelnen Rechtsquellen und Kompetenzen zu unterscheiden. 
 
a. Das Kärntner Nationalparkgesetz (1983) sowie die Verordnung über den 

Nationalpark Hohe Tauern (1981) 
 

In Bezug auf das Nationalparkgesetz sowie auf die nach § 1 dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen besteht insofern eine rechtliche Besonderheit, als im 
Landesverfassungsgesetz normiert wurde, dass eine Aufhebung oder Abänderung dieser 
Bestimmungen nur unter erschwerten Bedingungen in einem besonderen Verfahren 
erfolgen kann und einer qualifizierten (Zweidrittel)-Mehrheit bedarf: 
 

Artikel 27 
 
 (2a)  Die Aufhebung oder Änderung des Kärntner 

Nationalparkgesetzes darf vom Landtag nur mit einer 
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Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden. 

 
Artikel 57 
 
(3a) Verordnungen nach § 1 des Kärntner Nationalpark-

gesetzes und Verordnungen nach § 23 des Kärntner 
Naturschutzgesetzes dürfen von der Landesregierung 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen oder abgeändert 
werden. 

 
 

Hierdurch trägt der Landesverfassungsgesetzgeber dem Nationalparkgedanken, die 
ökologische Unversehrtheit des Gebietes im Interesse der heutigen und kommender 
Generationen  zu schützen4, in besonderer Weise Rechnung. 
 
Der Schutz eines Nationalparkes kann einerseits nur durch gezielte Schutzbestimmungen, 
die aber auch andererseits vom politischen Willen der bloßen (absoluten) Mehrheit 
unabhängig sind, dauerhaft und nachhaltig gewährleistet werden. 
 
Das Nationalparkgesetz sowie Verordnungen nach § 1 desselben Gesetzes sind  
(Landes-)Verfassungsnormen im formellen Sinn. 
 
Der Schutz der „Nationalparknormen“ durch die formelle Gleichstellung zu 
landesverfassungsrechtlichen Normen ist Ausdruck der besonderen politischen Bedeutung 
des Nationalparkes für das Land und daher ein beispielhafter Weg des Kärntner 
Landesgesetzgebers. 

 
b. Konsequenzen einer Aufhebung oder Abänderung der „Nationalparknormen“ 
 
Auch andere Normen erschweren einen rechtlichen Eingriff in das Schutzsystem des 
Nationalparkes Hohe Tauern.  

                                                 
4 aus der Definition des Nationalparks der IUCN, 1994  
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So würde eine Aufhebung oder (negative) Abänderung der „Nationalparknormen“ die 
internationale IUCN-Anerkennung des Nationalparkes gefährden, gegen die aus den 
Durchführungsprotokollen zur Alpenkonvention resultierenden völkerrechtlichen Pflichten 
verstoßen sowie die 15 a-B-VG-Vereinbarung über den Nationalpark Hohe Tauern 
brechen. 
 
c. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutz-Richtlinie der EG 

 
EG-Richtlinien sind nicht unmittelbar, sondern bloß mittelbar anwendbar. Sie richten sich 
ausschließlich an die Mitgliedstaaten und verpflichten diese, das in der Richtlinie 
vorgegebene Ziel innerhalb einer bestimmten Frist durch entsprechende Modifikation des 
nationalen Rechts zu verwirklichen. Mit anderen Worten: Die von der Richtlinie 
vorgegebenen Inhalte sollen mit den Mitteln des innerstaatlichen Rechts voll zur Geltung 
gebracht werden. Das Richtlinienziel an sich ist verbindlich, die Wahl der Form und der 
Mittel zu dessen Erreichung (die konkrete innerstaatliche Umsetzung) wird den 
Mitgliedstaaten überlassen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem zweistufigen 
Rechtsetzungsverfahren. 
 
Im Kärntner Naturschutzgesetz 2002 wurden die so genannten Natura 2000-Richltinien, das 
sind die Fauna-Flora-Habitat5- und die Vogelschutz-Richtlinie6, bereits berücksichtigt.7 
Natura 2000-Gebiete wurden auf Landesebene ausgewählt und der Europäischen 
Kommission gemeldet8 - so auch die Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern-Kärnten. 
Nach einem Konzertierungsverfahren und der Aufnahme in die Gemeinschaftsliste9 werden 
jene in diese Liste aufgenommenen Gebiete auf nationaler bzw. auf Landesebene 
auszuweisen sein10. Für diese Gebiete gilt  infolge das Schutzregime der FFH-Richtline, 
welches - wie schon oben erwähnt - bereits im Kärntner Naturschutzgesetz 
Berücksichtigung gefunden hat. Hinter der Meldung der Gebiete - nach in der Richtlinie 
vorgegebenen Kriterien -, der Ausweisung der Gebiete, der Umsetzung des Schutzregimes 
und schließlich dessen Anwendung steht eine gemeinschaftsrechtliche Pflicht des 
Mitgliedstaates. Die aus den „Natura-2000-Richtlinien“ resultierenden 

                                                 
5 Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen 
6 Richtlinie 79/409 EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten  
7 siehe Kärntner Naturschutzgesetz 2002, § 24a und § 24b 
8 Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie 
9 Art. 4 Abs. 2 und 3 der FFH-Richltinie 
10 Art. 4 Abs. 4 der FFH-Richtlinie sowie § 24 a Kärntner Naturschutzgesetz 2002 
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Schutzverpflichtungen - auch in Bezug auf das Gebiet „Großglockner-Pasterze“ - sind dem 
Willen des jeweiligen Landesgesetzgebers entzogen. 
 
Die Schutznormen, die auf die „Natura 2000-Richtlinien“ zurückgehen, haben schon 
aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit bei der Richtlinie „absolute Bestandskraft“ und 
sind daher in bester Weise für eine nachhaltige Erhaltung und Förderung des europäischen 
Naturerbes auch für die künftigen Generationen geeignet. 

 
 

II. Der Schutz im materiellen Sinn 
 
A. Das Kärntner Nationalparkgesetz und die Verordnung der Landesregierung über 
den Nationalpark Hohe Tauern 
 
Der Kärntner Teil des Nationalparkes Hohe Tauern wurde nach § 1 des Kärntner 
Nationalparkgesetzes11 durch Verordnung der Landesregierung12 zum Nationalpark erklärt. 
Die in einem Nationalpark gemäß § 2 Nationalparkgesetz (in Folge kurz: NPG) zu 
verfolgenden Ziele wurden in § 3, Zielsetzungen, der Verordnung wortgleich übernommen.  
 

§3, Zielsetzungen 
 
1.  Der Nationalpark soll in seiner völligen oder weitgehenden 

Ursprünglichkeit zum Wohle der Bevölkerung der Regionen und der 
Republik Österreich, zum Nutzen der Wissenschaft und zur Förderung 
der regionalen Wirtschaft erhalten werden. 

 
2.  Die für den Nationalpark charakteristische Tier- und 

Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume und seine historisch 
bedeutsamen Objekte und Landschaftsteile sollen bewahrt werden. 

 
3.  Der Nationalpark soll einem möglichst großen Kreis von 

Menschen auch in aller Zukunft ein eindrucksvolles Naturerlebnis 
ermöglichen. 

                                                 
11 Gesetz vom 1. Juli 1983 über die Errichtung von Nationalparks, LGBl Nr 55/1986 
12 Verordnung der Landesregierung vom 4. November 1986 über den Nationalpark Hohe Tauern, LGBl 
74/1986 
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Gemäß § 7 Abs. 1 Nationalparkgesetz kann die Landesregierung „mit Zustimmung der 
Grundeigentümer im Nationalpark gelegene kleinräumige Gebiete von besonderem 
wissenschaftlichen Interesse oder von besonderer ökologischer Bedeutung durch 
Verordnung zu Sonderschutzgebieten erklären“. 
 
In § 8 der VO der Landesregierung über den Nationalpark Hohe Tauern  wurde das Gebiet 
„Großglockner-Pasterze“ im Jahre 1986 zum Sonderschutzgebiet gemäß § 7 Abs. 1 
NPG erklärt. Der in § 7 Abs. 2 NPG normierte besondere Schutz wurde in § 8 Abs. 2 
wortgleich übernommen und lautet wie folgt: 

 
(2) Im Sonderschutzgebiet Großglockner-Pasterze ist jeder 
 Eingriff in die Natur und in den Naturhaushalt sowie jede 
 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes einschließlich der im § 6 
 Abs 2 genannten Maßnahmen verboten.  

 
Gemäß § 7 Abs. 2 Nationalparkgesetz kann die Landesregierung Ausnahmen von diesem 
Eingriffsverbot vorsehen und bestimmte Maßnahmen der Bewilligungspflicht unterwerfen. 
So werden in § 8 Abs. 2 der VO von den Verboten augenommen: 

 
a) das herkömmliche Wandern, Bergsteigen und der Tourenschilauf 
 sowie Maßnahmen, die der Orientierung dienen; 
b) die Ver- und Entsorgung von Schutzhütten nach Maßgabe des für 
 die einzelnen Hütten festgelegten Ver- und Entsorgungskonzeptes; 
c) eine kontrollierte Bestandsregelung des Wildes. 
 

Folgende Maßnahmen werden in § 8 Abs. 3 der Bewilligungspflicht durch die 
Landesregierung unterworfen: 
 

(3) 
a) Maßnahmen zur Sicherung des Schutzzweckes des Nationalparkes; 
b)  Maßnahmen, die der wissenschaftlichen Forschung dienen; 
c)  die Errichtung oder die nach außen sichtbare Änderung von 
  Schutzhütten; 
d) die Errichtung von alpinen Steigen, Sicherungseinrichtungen, 
  Notunterkünften und sonstige, mit den herkömmlichen Formen des 
  Alpinismus zusammenhängende Maßnahmen; 
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 e) die Durchführung sportlicher Veranstaltungen. 
 

Schließlich nomiert § 8 Abs. 4: 
 

(4) „Bewilligungen im Sinne des Abs 3 dürfen von der 
Landesregierung erteilt werden, wenn die beantragte 
Maßnahme mit den mit der Unterschutzstellung 
verfolgten Zielen (§ 7 Abs 1 des Kärntner 
Nationalparkgesetzes) zu vereinbaren ist. 

 
§ 8 Abs. 3 und 4 müssen zur richtigen Interpretation auch in Verbindung mit § 12 Kärntner 
Nationalparkgesetz gelesen werden:  
 

§ 12, Nationalparkgesetz Kärnten 
 
„Bewilligungen nach diesem Gesetz oder einer in Durch-
führung dieses Gestzes erlassenen Verordnung darf nur erteilt 
werden, wenn hierdurch, unter Bedachtnahme darauf, in 
welcher Zone eine Maßnahme ausgeführt werden soll, die 
Ziele, welche mit der Errichtung eines Nationalparkes  
verfolgt werden, weder abträglich beeinflusst noch gefährdet 
werden.“ 

 
Abs. 3-Maßnahmen dürfen nur bei Vereinbarkeit mit den Schutzzielen im Sonderschutz-
gebiet bewilligt werden.  
 
Das Ziel, welches mit der Erklärung zum Sonderschutzgebiet verfolgt wird, zeigt sich in 
Bezug auf diesen normierten Schutz am deutlichsten. Normiert § 8 Abs. 2 ein absolutes 
Eingriffsverbot in Naturhaushalt und Landschaftsbild und widerspricht eine Maßnahme 
diesem Schutzzweck „deutlich“, so lässt sie sich gemäß Abs. 4 (und § 12 NPG) nicht mit 
den mit der Unterschutzstellung verfolgten Zielen vereinbaren und ist demzufolge nicht zu 
bewilligen. 
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- Daraus ergibt sich - 
 
Gemäß der Verordnung der Landeregierung über den Nationalpark Hohe Tauern 
dürfen in Sonderschutzgebieten nur solche Maßnahmen bewilligt werden, die 
- Maßnahmen im Sinne des § 8 Abs. 3 darstellen und 
- bloß geringfügige Eingriffe in den Naturhaushalt bzw. geringfügige 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes darstellen. 
 

 
B. „Natura 2000“  und das Kärntner Naturschutzgesetz 200213 

 
Die Ausführungen in diesem Kapitel gelten für das gesamte Natura 2000-Gebiet Kernzone 
Nationalpark Hohe Tauern. 
 
Vorab ist festzustellen, dass die wesentlichen Bestimmungen der FFH-Richtlinie und VS-
Richtlinie auch ohne Umsetzung im Kärntner Landesrecht unmittelbar anwendbar sind. 
 
Die relevanten Schutzbestimmungen des Naturschutzgesetzes und von Natura 2000 werden 
hier in einem Kapitel zusammengefasst, da für das Gebiet „Großglockner-Pasterze“ 
geltende Schutzregime des Naturschutzgesetzs in Umsetzung von Natura 2000, konkret der 
FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie, normiert wurde. Eine richtige 
Interpretation des Schutzregimes für die so genannten Europaschutzgebiete nach dem 
Naturschutzgesetz setzt eine Kenntnis des Natura 2000-Schutzregimes voraus. Es gilt, jene 
Schutzbestimmungen für Europaschutzgebiete gemeinschaftsrechtskonform bzw. richt-
linienkonform zu interpretieren.  
 
Die Pflicht zur Ausweisung von Europaschutzgebieten ist in § 24a Kärntner 
Naturschutzgesetz 2002 geregelt. 
 

 § 24a, Europaschutzgebiete 
 
 (1)  Gebiete, die zur Bewahrung, Entwicklung oder 

  Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
 a)  der in ihnen vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des 
  Anhanges I oder der Pflanzen- und Tierarten des Anhanges II der 
  FFH-Richtlinie oder 

                                                 
13 Kärntner Naturschutzgesetz 2002, LGBl Nr. 79/2002 
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 b)  der in ihnen vorkommenden Vogelarten des Anhanges I der 
  Vogelschutz-Richtlinie und der regelmäßig auftretenden 
  Zugvogelarten nach Art. 4 Abs 2 derselben Richtlinie und ihrer 

  Lebensräume geeignet und im Sinne von Art. 1 lit k der FFH- 
  Richtlinie von gemeinschaftlicher Bedeutung sind, sind durch 

 Verordnung der Landesregierung als Europaschutzgebiete auszuweisen. 
 

Abs. 1 lit. a betrifft die FFH-Gebiete, Abs. 1 lit. b die Vogelschutz-Gebiete, die beide 
im Naturschutzgesetz als Europaschutzgebiete bezeichnet werden. Für die 
Ausweisungspflicht ist in Bezug auf beide Gebietstypen entscheidend, dass ihnen 
eine gemeinschaftliche Bedeutung im Sinne des Art. 1 lit. k der FFH-Richtlinie 
zukommt. Während die gemeinschaftliche Bedeutung eines Vogelschutzgebietes 
nach Art. 4 der Vogelschutz-Richtlinie ausschließlich auf nationaler Ebene nach 
vorgegebenen naturfachlichen Kriterien festzustellen ist, sieht das System der FFH-
Richtlinie ein bilaterales Verfahren zwischen dem Mitgliedstaat und der Europä-
ischen Kommission vor, in dem die gemeinschaftliche Bedeutung der vorge-
schlagenen Gebiete geklärt werden soll. Wie die Graphik darstellt (siehe unten), 
besteht das System der FFH-Richlinie aus 3 Phasen: Die Erstellung einer nationalen 
Liste vorgeschlagener Gebiete (auf Grund der Kompetenzverteilung: zunächst 
Erstellung von Gebietslisten auf Länderebene), Erstellung der Gemeinschaftsliste der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und zuletzt die Ausweisung auf nationaler 
Ebene (bzw. auf Länderebene). 
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Das Gebiet Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) wurde 
(unmittelbar) gemäß § 24a Abs. 1 b) als Europaschutzgebiet ausgewiesen. Oder aus der 
Sicht des Gemeinschaftsrechts gesprochen: Das Gebiet wurde (mittelbar) gemäß Art. 4 der 
Vogelschutz-Richtlinie als besonderes Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Nach Abs. 1 a), d.h 
nach der FFH-Richtlinie, wurde das Gebiet noch nicht ausgewiesen; jedoch wurde es 1995 
von der Kärntner Landesregierung der Europäischen Kommission gemäß Art. 4 Abs. 1 der 
FFH-Richtlinie bereits gemeldet und durch die Entscheidung der Kommission vom 22. 
Dezember 200314 in die Gemeinschaftsliste aufgenommen. Gemäß Art. 4 Abs. 5 der FFH-
Richtlinie entstehen die gebietsbezogenen Schutzverpflichtungen nach Art. 6 mit 
Aufnahme des Gebietes in die Gemeinschaftsliste. 
 
Im Kärntner Naturschutzgesetz ist die Ausweisungspflicht von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, das sind die Gebiete der Gemeinschaftsliste, normiert (siehe 
oben). Ist das Gebiet zwar noch nicht durch Verordnung als Europaschutzgebiet 
ausgewiesen, so gilt dennoch uneingeschränkt das Schutzregime der FFH-Richtlinie nach 
Art. 6 Abs. 2 - 4, das in § 24b umgesetzt wurde. 
. 
Das Gebiet Kernzone Nationalpark Hohe Tauern und damit auch das Sonderschutzgebiet 
„Großglockner-Pasterze“ ist  
- ausgewiesenes Vogelschutzgebiet und 
- (auszuweisendes) FFH-Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung. 
 
Das  ausgewiesene Vogelschutzgebiet 
 
Durch den Erlass der FFH-Richtlinie wurde das Schutzregime der Vogelschutz-Richtlinie 
dem der FFH-Richtlinie weitestgehend gleichgestellt. Vogelschutzgebiete werden gemäß 
Art. 3 der FFH-Richtlinie zu Bestandteilen des europaweiten Schutzgebietsnetzes 
NATURA 2000. Um ein einheitliches Schutzgebietssystem zu schaffen, bestimmt Art. 7 
FFH-Richtlinie, dass auf besondere Vogelschutzgebiete der Gebietsschutz des Art. 6 Abs. 2 
- 4 der FFH-Richtlinie Anwendung findet.  
 
Daraus ergibt sich, dass hinsichtlich des Schutzregimes zwischen 
Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten grundsätzlich nicht zu differenzieren ist; 
einzig die Schutzobjekte unterscheiden beide „Gebietstypen“. 

                                                 
14 Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung für die alpine Region gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates; Abl. L 14 vom 
21.1.2004, S. 21 
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In § 24b Kärntner Naturschutzgesetz 2002 wurde das Schutzregime des Art. 6 der FFH-
Richtlinie bereits umgesetzt und gilt für Europaschutzgebiete. 
 
Für das Europaschutzgebiet (konkret: Vogelschutzgebiet) in der Kernzone des 
Nationalparkes Hohe Tauern gilt seit der Ausweisung des Gebietes § 24b Kärntner 
Naturschutzgesetz 200215. Insbesondere sind demzufolge Projekte und Pläne, die das 
Gebiet beeinträchtigen könnten, einer Naturverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 
 
Das gemeldete FFH-Gebiet 
 
Die Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern ist jedoch - wie besprochen - nicht nur 
ausgewiesenes Vogelschutzgebiet, sondern auch gemeldetes FFH-Gebiet. Da nach der 
Vogelschutz-Richtlinie bloß die in dem Gebiet vorkommenden Vogelarten nach Anhang I 
der Vogelschutz-Richtlinie unter Schutz stehen, nicht aber die Tier- und Pflanzenarten 
sowie Lebensraumtypen, zu deren Schutz die FFH-Richtlinie bestimmt ist, stellt sich die 
Frage ob bzw. inwieweit letztere Schutzobjekte schon ab dem Zeitpunkt der Meldung des 
Gebietes zu schützen sind. 
  
§ 24b Kärntner Naturschutzgesetz sieht in Abs. 4 auch ein Schutzregime für „bloß“ 
gemeldete Gebiete vor. Demgemäß dürfen Maßnahmen, die eine erhebliche 
Beeinträchtigung der natürlichen Lebensräume bzw. Tier- oder Pflanzenarten zur Folge 
haben können, nur nach Bewilligung durch die Landesregierung vorgenommen werden. 
Die Bewilligung ist nur dann zu erteilen, wenn die Maßnahme keine Verschlechterung der 
Lebensräume oder Störung der Arten bewirkt. 
 

§ 24, Kärntner Naturschutzgesetz 
 
(4) Ab dem Zeitpunkt der Übermittlung von Vorschlägen für 

Gebiete im Sinne von § 24a Abs 1 an die Kommission der 
Europäischen Union dürfen Nutzungsmaßnahmen an 
davon betroffenen Grundstücken nur so durchgeführt 
werden, wie sie nach Art und Umfang bisher rechtmäßig 
vorgenommen werden konnten. Alle weitergehenden 
Maßnahmen, die eine erhebliche Beeinträchtigung der 
vom Vorschlag betroffenen natürlichen Lebensräume 

                                                 
15 siehe dazu unten SS 16ff  

 13



oder der dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten, für 
die ein günstiger Erhaltungszustand gesichert oder 
wiederhergestellt werden soll, zur Folge haben könnten 
dürfen nur mit Bewilligung der Landesregierung 
vorgenommen werden. Die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die Maßnahmen keine Verschlechterung der 
Lebensräume und keine erhebliche Störung der dort 
vorkommenden Arten bewirken und überdies dem Ziel 
der Erhaltung oder Schaffung eines günstigen 
Erhaltungszustandes dieser Lebensräume oder Arten 
nicht zuwiderlaufen. 

 
Schutz nominierter Gebiete - aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht 
 
Die Gebietsmeldung an sich löst nach der FFH-Richtlinie keine konkreten Rechtsfolgen 
aus. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-Richtlinie entstehen die gebietsbezogenen Schutzpflichten 
(Art. 6 FFH-Richtlinie) erst mit Aufnahme eines gemeldeten Gebietes in die 
Gemeinschaftsliste. Dennoch bleibt die Gebietsmeldung nicht gänzlich ohne Folgen für die 
Mitgliedsstaaten. Pflichten ergeben sich aus den allgemeinen Grundsätzen des Europa-
rechts, insbesondere aus der in Art. 10 EGV enthaltenen Loyalitätspflicht der 
Mitgliedsstaaten: 
 

Art. 10 EGV 
 
„Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen 
allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, 
die sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der 
Gemeinschaft, ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer 
Aufgabe. Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirk-
lichung der Ziele dieses Vertrages gefährden könnten.“  

 
Ein Mitgliedstaat darf daher keine Handlungen setzen bzw. hat dafür Sorge zu tragen, dass 
keine Handlungen vorgenommen werden, die geeignet sind, die Erreichung des in der 
Richtlinie vorgeschriebenen Ziels ernstlich in Frage zu stellen. Das Ziel der FFH-Richtlinie 
besteht gemäß Art. 2 Abs. 1 in der Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten im europäischen 
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Gebiet der Mitgliedsstaaten. In Bezug auf ein einzelnes gemeldetes Gebiet bedeutet dies, 
dass in diesem sämtliche Aktivitäten zu unterlassen sind, die zu einer erheblichen 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes eines für die Gebietsmeldung kausalen 
Lebensraumtyps bzw. Pflanzen- oder Tierart führen könnten. 
 
Handelt es sich um prioritäre Lebensraumtypen nach Anhang I oder prioritäre Tier- oder 
Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, ist von einer besonderen Pflicht der 
Mitgliedsstaaten, allfällige Verschlechterungen des Erhaltungszustandes schon ab dem 
Zeitpunkt der Meldung zu verhindern, auszugehen. 
 
Gebiete, für deren Meldung ein prioritärer Lebensraumtyp kausal war, sind gemäß Anhang 
III, Phase 2, Ziffer 1 ohne weitere Prüfung als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
in die Gemeinschaftsliste durch die Kommission aufzunehmen. Es lässt sich daher sagen, 
dass die Meldung solcher Gebiete eine Ausweisung zu einem späteren Zeitpunkt endgültig 
bedingt. Dass das Gebiet also auszuweisen sein wird und ab diesem Zeitpunkt dem 
Schutzregime nach Art. 6 FFH-Richtlinie unterfällt, ist daher im Gegensatz zu den 
sonstigen gemeldeten Gebieten,  deren gemeinschaftliche Bedeutung erst in Phase II nach 
eigenen Auswahlkriterien festgestellt wird, schon ab Meldung sicher. Dies gilt auch für das 
Natura 2000-Gebiet Kernzone Nationalpark Hohe Tauern. 
 
Ist grundsätzlich eine Anwendung des Schutzregimes ab Aufnahme in die 
Gemeinschaftsliste vorgesehen, so ist dies vor allem mit der damit verbundenen 
endgültigen Entscheidung über den Schutzstatus zu begründen. Diese endgültige 
Entscheidung ist bei „prioritären Gebieten“ – wie oben erläutert – schon in der Meldung zu 
sehen. Daraus wäre konsequenterweise zu folgern, dass im Falle „prioritärer Gebiete“ das 
Schutzregime der FFH-Richtlinie nicht erst ab Aufnahme in die Gemeinschaftsliste, 
sondern schon ab Meldung des Gebietes Anwendung zu finden hat. Teilt man diese 
Rechtsansicht nicht, so ist dennoch unstrittig davon auszugehen, dass sich aus obiger 
Erläuterung doch eine besonders strenge Schutzverpflichtung in Bezug auf gemeldete 
prioritäre Gebiete im Lichte der Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten ergibt.  
 
Wie weit der Loyalitätspflicht im Sinne eines Schutzes gemeldeter Gebiete Rechnung zu 
tragen ist, kann nur unter Berücksichtigung des Schutzregimes der FFH-Richtlinie in Bezug 
auf das betreffende Gebiet beurteilt werden.  
Der Wortlaut des § 24b kann vor dem Hintergrund des Systems der FFH-Richtlinie in 
Verbindung mit Art. 10 EGV nur dahin gehend richtlinienkonform interpretiert werden, 
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dass Projekte und Pläne schon ab dem Zeitpunkt der Meldung des Gebietes einer 
Naturverträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 2 und 3 der FFH-Richtlinie zu unterziehen 
sind, da die Behörde nur derart feststellen kann, ob „Maßnahmen keine Verschlechterung ... 
und keine erhebliche Störung ... bewirken und überdies dem Ziel (der Richtlinie) ... nicht 
zuwiderlaufen.  
 
Das „Natura 2000-Schutzregime“ der FFH-Richtlinie16 
 
Das Natura 2000-Schutzregime wurde in § 24b Kärntner Naturschutzgesetz 2002 
umgesetzt: 
 

§ 24b, Verträglichkeitsprüfung 
 
(1) Pläne und Projekte, die sich auf Europaschutzgebiete 

beziehen und nicht unmittelbar mit deren Verwaltung in 
Verbindung stehen, die diese aber einzeln oder im 
Zusammenwirken beeinträchtigen können, sind auf ihre 
Verträglichkeit mit den für diese Gebiete festgelegten 
Erhaltungszielen zu überprüfen. Die Umsetzung darf 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung nur bewilligt werden, wenn sie 
das Gebiet als solches nicht erheblich beeinträchtigen 
und erforderlichenfalls eine öffentliche Anhörung erfolgt 
ist. 

 
 (2)  Hat die Prüfung von Plänen oder Projekten im Sinne von 

Abs. 1 eine Unverträglichkeit ergeben und ist ihre 
Umsetzung auf anderem Weg nicht möglich, so darf eine 
Bewilligung nur erteilt werden, wenn das öffentliche 
Interesse an den beantragten Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt des Gemeinwohls höher zu bewerten ist als 
das öffentliche Interesse an der Verfolgung der 
Erhaltungsziele. Durch Auflagen ist zu bewirken, dass die 
Verschlechterung möglichst gering gehalten wird. Die 

                                                 
16 Das Natura 2000-Schutzregime der FFH-Richtlinie gilt - wie oben ausgeführt sowohl für das FFH-Gebiet 
als auch für das Vogelschutz-Gebiet Kernzone Nationalpark Hohe Tauern 
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Kommission der Europäischen Union ist über die 
vorgeschriebenen Auflagen zu unterrichten. 

 
Das Natura 2000-Schutzregime 

 
a. Das Verschlechterungsverbot 
 
Das FFH-Schutzregime besteht neben den positiven Erhaltungspflichten des Art. 6 Abs. 1 
aus dem Verschlechterungsverbot des Art. 6 Abs. 2 und der Naturverträglichkeitsprüfung 
des Art. 6 Abs. 3 und 4.  
 
FFH-Gebiete17 unterliegen ab deren rechtswirksamen Aufnahme in die Gemeinschaftsliste 
dem Schutzregime des Art. 6 Abs. 2 - 4, Vogelschutzgebiete ab deren Ausweisung. Die 
rechtswirksame Aufnahme in die Gemeinschaftsliste ist in der Zustimmung des FFH-
Ausschusses oder des Rates zu dem von der Kommission erarbeiteten 
Gemeinschaftslistenentwurf zu sehen. Das Schutzregime gilt daher für sämtliche Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung, die in der Gemeinschaftsliste angeführt sind.  
 
Art. 6 Abs. 2 verpflichtet die Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen festzulegen, um in 
den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der Lebensräume und der Habitate zu 
vermeiden. Daraus folgt, dass sämtliche NATURA 2000-Gebiete einem 
Verschlechterungsverbot unterliegen. Weiters ist die Störung der Arten zu vermeiden, 
sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele der FFH-Richtlinie erheblich 
auswirken könnten. Neben dem Verbot der Verschlechterung des Schutzgebietes gilt daher 
ein Störungsverbot. 
 
Der räumliche Anwendungsbereich des Verschlechterungs- und Störungsverbots ist nicht 
auf das NATURA 2000-Gebiet an sich beschränkt. Auch jene Einflüsse, die außerhalb der 
Schutzgebietsgrenzen ihren Ursprung haben und die Schutzobjekte beeinträchtigen, sind 
verboten. Die Ansicht, dass der Wortlaut des Art. 6 Abs. 2 „treffen die geeigneten 
Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung zu vermeiden“ 
gegen die Anwendung des Art. 6 Abs. 2 auf außerhalb des Schutzgebietes gelegene 
Beeinträchtigungsquellen spricht, widerspricht dem von der Bestimmung verfolgten Ziel. 
Ziel der Regelung ist die Vermeidung der Verschlechterung der Schutzobjekte schlechthin, 
unabhängig davon, ob die negativ wirkende Quelle außerhalb oder innerhalb des Gebietes 
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gelegen ist. Auch die Europäische Kommission hat in ihrem Interpretationsleitfaden 
festgestellt, dass Art. 6 Abs. 2 - Maßnahmen auch außerhalb des Schutzgebietes zu 
ergreifen sind.  
 
b. Die Naturverträglichkeitsprüfung 

 
Gemäß Art. 6 Abs. 3 sind Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des NATURA 
2000-Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür notwendig sind, die ein solches Gebiet 
jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Projekten erheblich beeinträchtigen 
könnten, auf ihre Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu 
überprüfen (Naturverträglichkeitsprüfung).  
Obwohl die Richtlinie selbst keine Gliederung der Naturverträglichkeitsprüfung vorsieht, 
wird von der n.M. aus der Formulierung des Art. 6 Abs. 3 die Einteilung des Verfahrens in 
vier Abschnitte angenommen, wobei der erste Prüfungsabschnitt als ein der NVP 
vorgelagertes Verfahren, als Vorprüfungsverfahren, zu verstehen ist. Eine Besonderheit des 
NVP-Verfahrens liegt darin, dass nach jedem einzelnen Verfahrensschritt die Möglichkeit 
gegeben ist, die Prüfung abzuschließen und das beantragte Vorhaben zu bewilligen.   
 
Ablauf des NVP-Verfahrens 

 
VORPRÜFUNG    

 
NATURVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 

 
ALTERNATIVENPRÜFUNG 

 
INTERESSENABWÄGUNG 

 
Vorprüfung  
 
Bevor ein Vorhaben einer Naturverträglichkeitsprüfung unterzogen wird, ist zu prüfen, ob 
das Projekt überhaupt geeignet ist, das NATURA 2000-Gebiet erheblich zu 
beeinträchtigen. Wird bei der Vorprüfung festgestellt, dass durch die Realisierung des 
Projekts keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes zu erwarten ist, ist kein 
Naturverträglichkeitsprüfungsverfahren durchzuführen.  
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Bei der Vorprüfung ist zu beachten, dass sich Art. 6 Abs. 3 auf das Schutzgebiet in seiner 
Gesamtheit bezieht. Die Prüfungspflicht wird demnach nicht nur im Falle der möglichen 
Beeinträchtigung der maßgeblichen Gebietsbestandteile ausgelöst; vielmehr wird die NVP-
Pflicht auch im Falle der Beeinträchtigung des Schutzgebietes als solchem aktiviert. Im 
Unterschied zu Art. 6 Abs. 2, Verschlechterungsverbot, der den Mitgliedstaaten 
Schutzpflichten ausschließlich in Bezug auf die maßgeblichen Schutzgebietsanteile 
auferlegt, sieht Art. 6 Abs. 3 daher einen umfassenden Gebietsschutz vor.  
 
Bei der Vorprüfung ist zu berücksichtigen, dass schon die Wahrscheinlichkeit einer 
künftigen Gebietsbeeinträchtigung ausreichend ist, um die Prüfungspflicht zu aktivieren. 
Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 3: „... die ein solches Gebiet 
jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich 
beeinträchtigen könnten, ...“. Wie hoch der Wahrscheinlichkeitsgrad der Beeinträchtigung 
sein muss, um die NVP-Pflicht zu aktivieren, wird von der Richtlinie nicht bestimmt. Unter 
Berücksichtigung des im EGV verankerten Vorsorgeprinzips (Art. 174 Abs. 2 EGV), aus 
dem sich ableiten lässt, dass im Falle bestehender Unsicherheiten den für das Schutzgebiet 
festgelegten Erhaltungszielen Vorrang einzuräumen ist, ist davon auszugehen, dass nur jene 
Projekte keiner NVP zu unterziehen sind, bei denen eine künftige Gebietsbeeinträchtigung 
zur Gänze auszuschließen ist. Im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung 
ist daher ein strenger Prüfungsmaßstab anzuwenden.  

 
Kommt die Prüfungsbehörde zum Ergebnis, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Gebietes zu erwarten ist,  oder sollte keine ausreichende Gewissheit für einen gegenteiligen 
Schluss bestehen, ist die NVP durchzuführen. 

 
Naturverträglichkeitsprüfung im engeren Sinn 
 
In diesem Verfahren sind Projekte auf ihre Verträglichkeit mit den für das Gebiet 
festgelegten Erhaltungszielen zu prüfen. Verträglichkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 liegt 
vor, wenn die Verwirklichung der Erhaltungsziele durch die Projektwirkungen nicht 
gefährdet oder zumindest verzögert wird.  
 
Die Unverträglichkeit mit den gebietsspezifischen Erhaltungszielen ist nicht erst dann 
gegeben, wenn die Erhaltungsziele durch die Projektwirkungen vereitelt werden würden. 
Schon die bloße Verzögerung oder Erschwerung der Verwirklichung der Erhaltungsziele 
begründet die Unverträglichkeit des Projekts .  
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Die Verträglichkeitsprüfung setzt eine umfangreiche projekt- und gebietsbezogene 
Datensammlung durch die zuständige Prüfungsbehörde voraus. Folgende Informationen 
sind für die Verträglichkeitsprüfung unerlässlich: 
 

         Alternativenprüfung  
 
Ist das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung negativ, so bedeutet dies die endgültige 
Versagung eines Projektes, das ausschließlich von privatem Interesse ist. Kann der 
Projektwerber ein öffentliches Interesse an der Projektdurchführung geltend machen, so ist 
nach einer Alternativenprüfung als ultima ratio eine Interessenabwägung zwischen dem 
öffentlichen Interesse an der Projektdurchführung und dem Naturschutzinteresse 
vorzunehmen. Nach Art. 6 Abs. 4 sind auch wirtschaftliche und soziale Interessen zu 
berücksichtigen. Die ausdrückliche Erwähnung dieser beiden Interessen in der Richtlinie ist 
auf die restriktive Richtlinienauslegung des EuGH zurückzuführen. Besteht ein gegenüber 
dem Naturschutz überwiegendes öffentliches Interesse an der Durchführung des Projekts, 
so hat die Behörde trotz Unverträglichkeit desselben mit den Erhaltungszielen des 
beeinträchtigten Gebietes das Projekt zu bewilligen (dazu genauer unten).  
 
Die Interessenabwägung kommt jedoch nur als ultima ratio in Betracht. Die Behörde hat 
daher zunächst zu prüfen, ob eine Alternativlösung möglich ist. Unter den möglichen 
Alternativvarianten hat sich die Behörde für jene zu entscheiden, die gerade noch zur 
Verwirklichung des öffentlichen Interesses am Projekt in zumutbarer Weise für den 
Projektwerber geeignet ist und die schonendste Variante für das Gebiet darstellt.  
 
Die Alternativenprüfung ist von der Behörde von Amts wegen vorzunehmen, da sie eine 
Bedingung für die Interessenabwägung darstellt. Sie dient nicht dem Interesse des 
Projektwerbers, sondern dem von der Naturverträglichkeitsprüfung verfolgten 
Naturschutzinteresse. Eine Alternativlösung kann etwa in einer Planungs-, Standort- oder 
Ausführungsalternative bestehen. Das mit der Verwirklichung des Projekts verbundene 
öffentliche Interesse muss jedoch in dieser Alternative gleichermaßen zur Geltung 
kommen. Allein eine Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Interesses des Projektwerbers 
darf und muss im Interesse der von der Richtlinie verfolgten Naturschutzbelange in Kauf 
genommen werden. Wie weit in das wirtschaftliche Interesse des Projektwerbers 
eingegriffen werden kann, richtet sich nach dem Maßstab der Zumutbarkeit. Ob ein Eingriff 
zumutbar ist, lässt sich jedoch nicht ausschließlich auf der Seite des Projektwerbers 
beurteilen, sondern muss im Verhältnis zum Naturschutzinteresse gesehen werden. Je höher 
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der mit der Veränderung des Projektes verbundene Naturschutznutzen ist, desto 
weitreichender darf der hierdurch entstehende wirtschaftliche Aufwand für den 
Projektwerber sein. Ist der wirtschaftliche Aufwand unverhältnismäßig, das heißt, ergibt 
sich bloß ein relativ geringfügiger Vorteil auf der Seite des Naturschutzes bei hohem 
Aufwand für den Projektwerber, so kann eine solche Variante nicht als Alternativlösung in 
diesem Sinne zu verstehen sein. Die Ermittlung einer Alternativlösung setzt auch eine 
Verträglichkeitsprüfung der Projektvariante voraus. Denn nur so kann beurteilt werden, ob 
es sich um eine für das Gebiet schonendere Variante handelt und ob diese Schonung in 
einem zumutbaren Verhältnis zum Interesse des Projektwerbers steht. Soweit sich die 
Beurteilung der Verträglichkeit einer Projektvariante nicht schon aus der in Bezug auf das 
ursprüngliche Projekt durchgeführten Verträglichkeitsprüfung ergibt, ist eine neuerliche 
Prüfung vorzunehmen. 
 
Eine Alternativlösung kann darin bestehen, dass sie eher als das ursprüngliche Projekt oder 
doch vollen Umfangs mit den Erhaltungszielen im Gebiet verträglich ist. Handelt es sich 
bloß um eine günstigere - aber dennoch unverträgliche - Variante, so hat die Behörde eine 
Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und den Naturschutzbelangen 
durchzuführen. 
 
Interessenabwägung 
 
Ob ein anderes öffentliches Interesse jenes an der Schutzgebietserhaltung überwiegt, kann 
nicht pauschal beurteilt werden. Vielmehr bedarf es einer genauen Einzelfallprüfung. Vor 
allem ist auf die Bedeutung des Schutzgebietes als Bestandteil des Schutzgebietsnetzes 
NATURA 2000 Rücksicht zu nehmen. Je schwerer die Gebietsbeeinträchtigung und je 
größer die Anzahl und Bedeutung der betroffenen Lebensraumtypen oder Arten ist, desto 
höher ist das Gewicht des besonderen öffentlichen Interesses an der Erhaltung des 
Schutzgebietes einzuschätzen und desto gewichtiger muss das öffentliche Interesse an der 
Projektdurchführung sein, um sich gegenüber dem Naturschutzinteresse durchzusetzen. 
Außerdem muss es sich um zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
handeln. Nicht schon ein bloßes Überwiegen ist ausreichend, die Projektdurchführung zu 
rechtfertigen. Ein Projekt ist nur dann zu bewilligen, wenn das damit verbundene 
öffentliche Interesse von einer Art ist, die eine Zurückstellung der Naturschutzbelange als 
zwangsläufig erscheinen lässt. Es muss daher eindeutig sein, dass sich das öffentliche 
Interesse an der Projektdurchführung gegenüber dem Interesse des Naturschutzes 
durchsetzt. Kann man bei der Interessenabwägung  hingegen mit guten Gründen sowohl zu 
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einem positiven als auch zu einem negativen Ergebnis kommen, ist das Vorliegen eines 
zwingenden Charakters jedenfalls nicht anzunehmen und damit die Projektdurchführung zu 
versagen.  
 
Schutzgebiete mit prioritären Schutzobjekten 
 
Auch das Natura 2000-Gebiet in der Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern ist ein 
Schutzgebiet mit prioritären Schutzobjekten. 
 
Bei diesen Gebieten besteht eine Sonderregelung. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das 
einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art einschließt, so können 
nur Erwägungen im Zusammenhang  
 

• mit der Gesundheit des Menschen,  
• mit der öffentlichen Sicherheit  
und  
• mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt 

 
geltend gemacht werden.  
 
Andere zwingende Gründe des überwiegenden Interesses können in Schutzgebieten mit 
prioritären Schutzobjekten nur nach Stellungnahme der Kommission geltend gemacht 
werden. Gebiete mit prioritären Schutzobjekten genießen daher einen besonderen 
Schutzstatus, da wirtschaftliche und soziale Interessen nicht als zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interessen in Betracht kommen.  
Das strenge Schutzregime gilt jedoch nur für jene Gebiete, bei denen die prioritäre Art oder 
der prioritäre Lebensraumtyp für die Schutzgebietsausweisung kausal war.  

 
 

- Daraus ergibt sich - 
 
Nach dem Kärntner Naturschutzgesetz 2002 gilt für das FFH-Gebiet Kernzone 
Nationalpark Hohe Tauern, das auch das Sonderschutzgebiet „Großglockner-
Pasterze“ mit einschließt, der „vorläufige Schutz“ des § 24b Abs. 3, der jedoch vor 
dem Hintergrund der FFH-Richtline in Verbindung mit Art. 10 EGV besonders 
„streng“ zu sehen ist; insbesondere da es sich um ein „prioritäres Gebiet“ handelt. 
Daher ist schon jetzt, d.h. zur Zeit der bloßen Meldung des Gebietes, von einer 
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gemeinschaftsrechtlichen Pflicht zur Durchführung einer Naturverträglichkeits-
prüfung für Projekte und Pläne auszugehen. 
  
Für das Vogelschutzgebiet in der Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern gilt seit 
der Ausweisung des Gebietes durch die Verordnung auf Grundlage des § 23a Abs. 1 
a) das Schutzregime des Art. 6 der FFH-Richtlinie, das in § 24b Kärntner 
Naturschutzgesetz 2002 umgesetzt wurde. 
 
Glaubt man zu erkennen, dass der aus den Natura 2000-Richtlinien resultierende 
Schutz schon in dem Schutz des Gebietes als Sonderschutzgebiet nach der 
„Nationalpark-Verordnung“ enthalten zu sein scheint, so ist doch auf drei wesentliche 
Aspekte in diesem Zusammenhang hinzuweisen, die einen entscheidenden 
Unterschied bilden: 
1. Der Landesgesetzgeber hat keine Kompetenz, über den „europarechtlichen 

Schutz“ des Gebietes zu disponieren. 
2. Die NVP-Pflicht betrifft nicht bloß Projekte und Pläne, die innerhalb des Gebietes, 

sondern auch solche, die außerhalb des Gebietes duchgeführt werden sollen. 
3.  Auch der Europäische Gerichtshof kann zur Überprüfung der Einhaltung der aus 

der FFH-Richtlinie resultierenden Schutzverpflichtungen angerufen werden. 
 
 

          D. Die Durchführungsprotokolle zur Alpenkonvention 
 
Da die Durchführungsprotokolle ohne einen gesetzlichen Erfüllungsvorbehalt vom 
Nationalrat und Bundesrat beschlossen wurden, bedarf es im innerstaatlichen Bereich 
keiner speziellen Transformation. Die Protokolle sind völkerrechtliche Normen, die von 
den innerstaatlichen Behörden unmittelbar anzuwenden sind18. 
 
Für den Nationalpark Hohe Tauern von besonderer Bedeutung ist Art. 11 des 
Durchführungsprotokolls „Naturschutz und Landschaftspflege“: 
 

Art. 11, Schutzgebiete 
 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bestehende 

Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzwecks zu erhalten, zu 

                                                 
18 siehe auch „Die Alpenkonvention, Nr. 32, Interview mit Dr. Glantschnig 
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pflegen und, wo erforderlich, zu erweitern sowie nach 
Möglichkeit neue Schutzgebiete auzuweisen. Sie treffen 
die geeigneten Maßnahmen, um Beeinträchtigungen oder 
Zerstörungen dieser Schutzgebiete zu vermeiden. 

 
(2)  Sie fördern im weiteren Sinn die Einrichtung und die 

Unterhaltung von Nationalparks. 
 

Art. 11 legt die völkerrechtliche Pflicht fest, Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzweckes 
zu erhalten. Diese „Erhaltungspflicht“ der Schutzgebiete ist sowohl als eine Pflicht zur 
rechtlichen als auch zur tatsächlichen Erhaltung zu verstehen. 
 
Die Erhaltungspflicht trifft daher den Gesetzgeber insoweit, als für bestehende 
Schutzgebiete kein minderer als der aktuelle Schutz vorgesehen werden darf, das heißt, 
dass bestehende Schutzgebiete nicht aufgehoben, noch die geltenden Schutzbestimmungen 
aufgehoben oder (im negativen Sinn) abgeändert werden dürfen. 
 
Die Erhaltungspflicht der Schutzgebiete verpflichtet aber auch die Behörden, keine 
Maßnahmen zuzulassen, die mit dem Schutzzweck des jeweiligen Schutzgebietes nicht 
vereinbar sind, das heißt den geltenden Schutzbestimmungen widersprechen.  
 
Die Landesregierung hat etwa bei einem Bewilligungsverfahren nach § 8 Abs. 2 bis 4 der 
Verordnung über den Nationalpark Art. 11 des Durchführungsprotokolls „Naturschutz und 
Landschaftspflege“ unmittelbar anzuwenden und vollzieht demzufolge im Rahmen dieses 
Verfahrens und durch die Entscheidung in diesem Verfahren nicht bloß Landesrecht, 
sondern auch Völkerrecht, weshalb die Entscheidung der Landesregierung als Behörde in 
diesem Verfahren nicht bloß im Lichte des innerstaatlichen Rechts zu prüfen ist, sondern 
auch auf deren Übereinstimmung mit der betreffenden völkerrechtlichen Norm. 
 
 
E. Die IUCN-Anerkennung 
 
Am 23. Juli 2001 erhielt der Kärntner Anteil am Nationalpark Hohe Tauern von der IUCN 
die internationale Anerkennung. Im Folgenden soll daher auf die Bedeutung der IUCN-
Anerkennung eingegangen, die Kriterien der Anerkennung beschrieben und zuletzt die 
Konsequenzen einer allfälligen Aberkennung dargestellt werden. 
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Seit fast einem Vierteljahrhundert leistet die IUCN internationale Orientierungshilfe bei der 
Klassifizierung von Schutzgebieten. Unter Schutzgebiet wird ein Gebiet verstanden,  
 
“das speziell dem Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt sowie der natürlichen und 
der darauf beruhenden kulturellen Lebensgrundlagen dient und das aufgrund rechtlicher 
und anderer wirksamer Mittel verwaltet wird” (IUCN, 2000). 
 
Die Vorgaben der IUCN für die Errichtung von Schutzgebieten finden sich in den “IUCN-
Richtlinien für Management-Kategorien von Schutzgebieten”. Diese Richtlinien stellen 
auch die Grundlage für die Auswahl, Errichtung und den Betrieb von Nationalparken dar. 

 
Obwohl die IUCN-Richtlinien unverbindliche Empfehlungen für die Auswahl und 
Benennung von Nationalparken (und anderen Schutzgebieten) darstellen, kommt ihnen 
aufgrund ihrer Verwendung durch die IUCN-Mitglieder und nicht zuletzt aufgrund der 
starken öffentlichen Meinungsbildung eine weit über den einzelnen Staat hinaus reichende, 
internationale Bedeutung für die Errichtung von Nationalparken und anderen Schutzge-
bieten zu.  

 
Definition des Nationalparkes (IUCN, 1994): 
 
„Natürliches Landgebiet oder marines Gebiet, das 
ausgewiesen wurde, um  
(a)  die ökologische Unversehrtheit eines oder mehrerer 

Ökosysteme im Interesse der heutigen und kommender 
Generationen zu schützen, um 

(b)  Nutzungen oder Inanspruchnahmen, die den Zielen der 
Ausweisung abträglich sind, auszuschließen, und um  

(c)  eine Basis für geistig-seelische Erfahrungen sowie 
Forschungs-, Bildungs- und Erholungsangebote für 
Besucher zu schaffen. Sie alle müssen umwelt- und 
kultuverträglich sein.“ 

 
Die Frage der Zulässigkeit bestimmter Nutzungsformen in Nationalparken ist anhand der 
von der IUCN festgelegten Schutzziele des Nationalparkes zu beantworten. Ziel des 
Nationalparkes ist der Schutz von Ökosystemen durch Zurückdrängung bzw. durch 
gänzlichen Ausschluss menschlicher Eingriffe.  
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Da gemäß den IUCN-Vorgaben mindestens 75 % der Gesamtfläche des Nationalparkes den 
vorrangigen Schutzzielen entsprechend verwaltet werden müssen, ist eine wirtschafts-
bestimmte Nutzung natürlicher Güter in dieser Zone prinzipiell verboten.  
 
Eine Ausnahme vom strengen Nutzungsverbot besteht für die Erholungsnutzung in den 
Nationalparken. Ursprünglich war zwar vorgesehen, in Nationalparken jede Form des 
menschlichen Eingriffs, somit auch die Erholungsnutzung, auszuschließen. Mittlerweile hat 
sich das Verständnis von einem Nationalpark dahin gehend geändert, dass der Nationalpark 
auch der Erholung der Bevölkerung und dem Tourismus dient. Erholung und Tourismus ist 
somit ein vorrangiges Schutzziel von Nationalparken.  
 
Diese Neuorientierung in Richtung "Erholungsraum Nationalpark” ist jedoch nicht so zu 
verstehen, dass im Nationalparkgebiet jede Form der Erholungsnutzung erlaubt wäre. 
Erholung im Nationalpark gründet sich primär auf die Begegnung mit und dem Erleben von 
unberührter Natur. Freizeitaktivitäten dürfen daher keinesfalls im Widerspruch zum Ziel 
der Bewahrung von unversehrten Ökosystemen führen. Erholungsaktivitäten sollten 
deshalb naturorientiert und dem Naturschutz untergeordnet sein (IUCN, 2000). So kann 
beispielsweise die geplante Errichtung einer Seilschwebebahn in der Kernzone eines 
Nationalparkes zur Förderung des Tourismus nicht als eine naturorientierte Maßnahme, die 
sich dem Naturschutz unterordnet, bezeichnet werden 

 
Nutzungen und Inanspruchnahmen im Nationalpark Hohe Tauern, die den Zielen des 
Nationalparkes, § 2 Kärntner Nationalparkgesetz und § 3 der Verordnung über den 
Nationalpark Hohe Tauern abträglich sind, verstoßen auch gegen die internationalen 
Kriterien der IUCN für Nationalparke. Jeder diesbezügliche Verstoß gefährdet die IUCN II-
Anerkennung. Schon die Gefährdung der IUCN II-Anerkennung verstößt gegen die 15 a-B-
VG Vereinbarung über den Nationalpark Hohe Tauern, da sich in Art. I dieser 
Vereinbarung die Vertragsparteien zur Bedachtnahme auf diese Kriterien verpflichten. 
 

(Art. I, 15a B-VG-Vereinbarung) 
 
... sowie auf Kriterien internationaler Organisationen für 
Nationalparke Bedacht zu nehmen. 
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In jedem Bewilligungsverfahren hat die Behörde auf Grundlage des Nationalparkgesetzes, 
der Nationalparkverordnung und den IUCN II-Kriterien auf die Nationalparke Bedacht zu 
nehmen.  
 
Die IUCN II-Anerkennung von Nationalparken spielt innerstaatlich eine wichtige Rolle, da 
nur noch jene Nationalparke vom Bund finanziell unterstützt werden, die entweder bereits 
von der IUCN anerkannt sind oder deren Anerkennung in absehbarer Zeit erfolgt. 
 
 
F. Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern 
Kärnten, Salzburg und Tirol19 
 
In der Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern Kärnten, 
Salzburg und Tirol über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten des Schutzes und der 
Förderung des Nationalparks Hohe Tauern, die mit Beschluss des Nationalrates vom 26. 
Juli 1994 verfassungsmäßig genehmigt wurde, verpflichten sich die Vertragsparteien zu 
einem umfassenden Schutz des Nationalparkes Hohe Tauern: 
 

Artikel I 
 
(1) Die Vertragsparteien werden bemüht sein, im Rahmen 

ihres jeweiligen Wirkungsbereiches nach Maßgabe der 
geltenden Rechtsvorschriften und unter Beachtung 
bestehender Rechte keine den Zielsetzungen des 
Nationalparkes zuwiderlaufenden Maßnahmen 
zuzulassen oder zu setzen sowie auf Kriterien 
internationaler Organisationen für Nationalparks 
Bedacht zu nehmen. Sie werden auf diese Ziele auch im 
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung und der 
allgemeinen Förderungsmaßnahmen Rücksicht nehmen. 

 
(2) Die Vertragsparteien werden einander von Maßnahmen, 

von denen bedeutsame Auswirkungen auf den 

                                                 
19 Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern Kärnten, Salzbur und Tirol 
über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten des Schutzes und der Förderung des Nationalparkes Hohe 
Tauern, BGBl Nr. 570/94 
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Nationalpark Hohe Tauern zu erwarten sind, vor deren 
Verwirklichung in Kenntnis setzen. 

 
Eine Maßnahme, die dem Schutzziel des Sonderschutzgebietes zuwiderläuft, ist zugleich 
auch ein Maßnahme, die mit den Zielsetzungen des Nationalparkes unvereinbar ist, wie 
sich das auch aus dem Nationalparkgesetz §12 ergibt, in dem festgelegt ist, dass die 
Prüfung der Vereinbarkeit einer Maßnahme mit den Nationalparkzielen unter 
Bedachtnahme der jeweiligen Zone zu erfolgen hat. 

 
§ 12, Nationalparkgesetz 
 
„Bewilligungen nach diesem Gesetz oder einer in 
Durchführung  dieses Gestzes erlassenen Verordnung darf 
nur erteilt werden, wenn hierdurch, unter Bedachtnahme 
darauf, in welcher Zone eine Maßnahme ausgeführt werden 
soll, die Ziele, welche mit der Errichtung eines Nationalparks  
verfolgt werden, weder abträglich beeinflusst noch gefährdet 
werden.“ 

 
- Daraus ergibt sich - 

 
Die Zulassung oder das Setzen von Maßnahmen, die keine Maßnahmen im Sinne des 
§ 8 Abs. 3 der Verordnung über den Nationalpark Hohe Tauern sind, oder von 
Maßnahmen im Sinne des Abs. 3, die dem Schutzziel der Unberührtheit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes gemäß § 8 Abs. 2 deutlich widersprechen, 
verstoßen gegen die im Sonderschutzgebiet „Großglockner-Pasterze“ zit. 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, Artikel I. 
 
 
G. Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste 
 
Im Jahre 2000 fassten die Entscheidungsträger der Nationalparkfonds in Kärnten, Salzburg 
und Tirol den Beschluss, einen Antrag zur Aufnahme des Nationalparkes Hohe Tauern 
(Kernzone und Großglockner Hochalpenstraße) in die UNESCO Welterbeliste zu stellen. 
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Anlässlich der 10. Nationalparkratssitzung am 31.11.2000 wurde der Beschluss gefasst, 
dass für die Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern der Status „Naturerbe“ und für die 
gesamte Außenzone sowie für die Großglockner-Hochalpenstraße der Status 
„Weltkulturerbe“ angestrebt werden soll. Entsprechende Beschlüsse wurden von den 
Landesregierungen von Kärnten, Salzburg und Tirol gefasst.  
  
Im Rahmen der Vorprüung - unter der Projektleitung der Nationalparkverwaltung von 
Salzburg -  stellte es sich in Folge als zweckmäßig heraus, den Antrag auf Aufnahme der 
Kernzone in die Weltnaturerbeliste zu beschränken. 
 
Im April 2003 wurde seitens des Welterbekomitees das Evaluierungsverfahren eingeleitet. 
 
Die Aufnahme wäre jedoch eine hohe Auszeichnung für den Nationalpark Hohe Tauern, 
die dazu beitragen würde, die kulturelle, ökologische und gesellschaftliche Identität in der 
Nationalparkregion stärker bewusst werden zu lassen und letztlich die politische 
Verantwortung zu verdeutlichen, das Naturerbe Nationalpark Hohe Tauern für unsere 
künftigen Generationen zu erhalten. 
 
Das Welterbekomitee lässt sich im Rahmen seiner Entscheidungsfindung von 
unterschiedlichen  Kriterien leiten. Nicht zuletzt aber wird die Aufnahme in die 
Welterbeliste auch vom richtigen Umgang mit dem Tourismus und mit diesem in 
Zusammenhang stehenden Maßnahmen abhängen.  
 
So ist es für die Aufnahme in die Welterbeliste entscheidend, dass ein gebietstypischer, 
naturnaher Tourismus, der sich an den Schutzzielen zu orientieren hat, zu etablieren ist.  
 
So wird gerade im Sonderschutzgebiet „Großglockner-Pasterze“ darauf Bedacht zu nehmen 
sein, dass Maßnahmen - so etwa die Errichtung einer Seilschwebebahn oder andere 
technische Projekte -, die den dort geltenden Schutzzielen deutlich widersprechen und 
damit auch den Vorgaben für die Aufnahme in die Welterbeliste, zu unterlassen sind. 
 
Gerade der Umgang mit den „schützenswertesten“ Bereichen des Nationalparkes tragen die 
„politische Grundhaltung“ gegenüber dem Nationalpark besonders deutlich zu Tage und 
spielen daher bei der Entscheidung des Welterbekomitees eine gewichtige Rolle.  
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Bedauerlicherweise hat die UNESCO in einer ersten Entscheidungsfindung den Antrag auf 
Aufnahme der Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern in die Welterbeliste abgewiesen. 
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ANHANG 
 
1) Spiegelanhebung am Sandersee - Errichtung einer Staumauer  
 
Darstellung der Sachlage 
 
Seit 1952 wird der Margaritzenspeicher im unmittelbaren Vorfeld des Nationalparkes Hohe 
Tauern - Kärnten energiewirtschaftlich genutzt. Das Wasser des Speichers wird durch einen 
12 km langen Stollen nach Kaprun zur Energieerzeugung gepumpt. Der direkte Zufluss in 
den Speicher erfolgt aus dem Pasterzengletscher. Das Wasser ist sehr stark mit 
Gletscherschliffsedimenten versetzt. Dieser starke Sedimenteintrag führte zu einer raschen 
Verlandung im Bereich der beiden Grundablässe und des untersten Totraumbereiches des 
Speichers. Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit mussten seit Betriebsbeginn 
Entsandungsmaßnahmen durchgeführt werden. Von 1960 bis 1963 wurden insgesamt 
210.000 m³ Gletscherschliff aus dem Speicher durch Spülung und Saugbaggerung entfernt. 
In Folge des Rückganges des Pasterzengletschers hat sich oberhalb des Speichers mit dem 
Sandersee ein natürliches Rückhaltebecken gebildet. Durch dieses Rückhaltebecken 
erfolgte von 1963 bis 1989 eine wesentliche Reduzierung des Gletscherschliffeintrages in 
den Margaritzenspeicher. Doch ab 1990 verlor der Sandersee seine Funktion als 
Retentionsbecken. Dadurch stieg der Gletscherschliffeintrag in den Speicher erneut an. Als 
Entsandungsmaßnahme wurde 1991 eine Spülung des Speichers beantragt, die 1995 
durchgeführt wurde. Die Folge war eine ökologische Katastrophe für das Mölltal. 110.000 
m³ Schlamm und Sedimentgestein  wurden durch die Öffnung der Grundablasse über die 
Möll entfernt und führten zu einem Sterben von Fischen und Kleinstlebewesen (Benthos). 
Seither werden Lösungen zur Entsandungsproblematik im Speicher Margaritze diskutiert. 
In diesem Zusammenhang wird immer wieder jene Variante gehandelt, die eine Aufstauung 
des Sandersees durch die Errichtung einer 6 - 15 m hohen Staumauer zur Ablagerung des 
Gletschergeschiebes vorsieht. Damit würde der Maragritzenspeicher vor weiteren 
Gletscherschliffablagerungen unberührt bleiben. Durch die Anhebung des Wasserspiegels 
könnte im Sandersee ein Retentionsraum geschaffen werden, wodurch der Hauptanteil des 
Geschiebes aus dem Einzugsgebiet der Pasterze zurückgehalten würde.  
 
Die Spiegelanhebung im Sandersee stellt jedoch eine bloß temporäre Lösung des Problems 
dar. Je nach Staumauerhöhe müsste in 15 - 30 Jahren die Staumauer erneut erhöht werden. 
Früher oder später müsste wiederum eine nachhaltige und endgültige Lösung der 
Verlandungsproblematik gefunden werden. Wird diese Variante vielfach als die 
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Kostengünstigste gehandelt, so darf doch nicht übersehen werden, dass hierdurch Kosten 
nicht tatsächlich gespart, sondern bloß auf einen späteren Zeitpunkt verlagert würden. Im 
Rahmen dieser Stellungnahme wird jedoch nicht weiter auf die wirtschaftliche und 
fachliche Sinnhaftigkeit dieser Variante eingegangen.  Das Staumauerprojekt am Sandersee 
sieht sich vor allem erheblichen rechtlichen Bedenken ausgesetzt. Der Sandersee, in dessen 
ökologischen Erhaltungszustand durch dieses Projekt eingegriffen werden soll, ist Teil des 
Sonderschutzgebietes „Großglockner-Pasterze“ des Nationalparkes Hohe Tauern. Zudem 
wurde die Kernzone des Nationalparkes Hohe Tauern als Natura 2000-Gebiet nach der 
FFH-Richtlinie nach Brüssel gemeldet.  

 
Fachliche Beurteilung der Folgen einer Aufstauung des Sandersees20 
 
Die Spiegelhöhe des Sandersees beträgt  2.068 m. Die mit der Errichtung der Staumauer 
verbundene Aufstauung des Sandersees würde eine Erhöhung des Seespiegels bis zu 2.083 
m verursachen. Jene Lebensräume und Arten, die im Bereich des Sandersees bis zu diesem 
Seespiegel angesiedelt sind, würden überflutet und damit zerstört. In diesem 
Zusammenhang sei auf die beigegebene Stellungnahme und ausschnittsweise Darstellung 
der betroffenen Lebensräume aus der Studie „Erfassung des alpinen Schwemmlandes mit 
Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae“, Dr. Helmut Wittmann, 
hingewiesen. In einer Stellungnahme von Univ.-Prof. Dr. Gerhard Karl Lieb, Institut für 
Geografie und Raumforschung der Universität Graz, werden die Auswirkungen einer 
Aufstauung des Sandersees wie folgt bewertet: 
Kommt es zu einer Aufstauung um 15 m, würde der derzeitige Eisrand der Pasterze erreicht 
werden und dabei käme es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Aufschwimmen des 
moränenbedeckten Teiles der Pasterze mit Induzierung von Kalbungsprozessen. Die 
Überflutung würde zum Verschwinden einer interessanten Toteislandschaft mitsamt den 
forschungsgeschichtlich interessanten Fundstellen der postglazialen Baum- und Torfreste 
führen. Schon bei einer Aufstauung um 7 m wären größere Teile des im Norden des Sees 
liegenden Schwemmfächers überflutet. Der Schwemmfächer stellt ein gletschergeschicht-
lich interessantes Relikt dar. Die so genannte Goldader am Südende der Felsschsschwelle, 
die als Schlüsselstelle zur Erklärung der Geologie des Gebietes im Zuge der vom 
Nationalpark Hohe Tauern angebotenen Gletscherweg-Führungen entlang des 
Gletscherweges Pasterze dient, wäre bei einer Aufstauung um 7 m bereits unzugänglich 
und bei 15 m überhaupt verschwunden.  

                                                 
20 Kernaussagen aus dem Gutachten, „Hinweise zur Landschaftsveränderung im Bereich des Sandersees an der 
Pasterze (Nationalpark Hohe Tauern) bei einem zusätzlichen Aufstau, Gerhard Karl Lieb, Institut für Geographie 
und Raumforschung der Universität Graz, September 2002. 
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Nach der geltenden Rechtslage widerspräche die Bewilligung des beschriebenen 
Staumauerprojektes am Sandersee:  
- den Bestimmungen zum Sonderschutzgebiet der Nationalpark-Verordnung,  
- dem Kärntner Naturschutzgesetz sowie der Fauna Flora Habitat-Richtlinie der 

EG; 
- den IUCN-Kriterien (Gefährdung der internationalen Anerkennung des 

Nationalparkes Hohe Tauern-Kärnten); 
- der 15a B-VG-Vereinabarung zwischen dem Bund und den Ländern von Kärnten; 

Salzburg und Tirol über den Nationalpark Hohe Tauern; 
- den aus den Durchführungsprotokollen zur Alpenkonvention, namentlich dem 

Protokoll „Naturschutz- und Landschaftspflege“ Art. 11, resultierenden 
völkerrechtlichen Pflichten; 

- und würde sich nicht zuletzt negativ auf das Entscheidungsverfahren über die 
Aufnahme der Kernzone Nationalpark Hohe Tauern in die Welterbeliste der 
UNESCO auswirken. 

 
Im Folgenden soll das Staumauerprojekt am Sandersee nach gemeinschaftsrechtlichem 
Maßstab, d.h. nach der FFH-Richtlinie, sowie nach den in Umsetzung dieser Richtlinie 
normierten Schutzbestimmungen für Europaschutzgebiete nach dem Kärntner 
Naturschutzgesetz 2002 geprüft werden. Dies deshalb, da die Begründung für die übrigen 
Verstöße und Verletzungen - zusammengelesen mit den allgemeinen Ausführungen in der 
Studie „auf der Hand liegt“. 
 
Prüfung nach gemeinschaftsrechtlichem Maßstab  
 
Naturverträglichkeitsprüfung des Projektes „Staumauer am Sandersee“  
gemäß Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie  
bzw. (in Umsetzung) § 24b Abs. 2 Kärntner Naturschutzgesetz 2002 
 
Bei der Staumauer am Sandersee handelt es sich um ein Projekt im Sinne des Art. 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie. Es wäre daher eine Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) 
durchzuführen. Da in einer Vorprüfung die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des 
Gebietes in evidenter Weise anzunehmen ist und eine Verträglichkeitsprüfung entsprechend 
den vorliegenden Untersuchungen ebenfalls als negativ zu prognostizieren ist, könnte nach 
Art. 6 Abs. 3 eine Interessenabwägung in Betracht kommen, die zu einer Bewilligung des 
Projektes führen könnte. Dies setzt jedoch einerseits zwingende Gründe eines öffentlichen 
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Interesses an der Projektdurchführung voraus, und andererseits kommt sie nur als ultima 
ratio in Betracht. Für Gebiete mit prioritären Schutzobjekten besteht diesbezüglich eine 
Sonderregelung, wonach Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des 
Menschen, mit der öffentlichen Sicherheit oder mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen 
für die Umwelt als öffentliches Interesse, dem vor dem Naturschutzinteresse allenfalls der 
Vorrang zu geben ist, in Betracht kommen. Ein solches Interesse liegt im Falle des 
Staumauerprojektes nicht vor. Eine Bewilligung des Projektes wäre sohin keinesfalls zu 
erteilen. 
Selbst bei Vorliegen eines entsprechenden öffentlichen Interesses wäre vor einer 
Interessenabwägung nach Alternativlösungen zu fragen, die sich zumindest schonender auf 
das Gebiet auswirken oder doch sogar vollen Umfangs mit den Erhaltungszielen im Gebiet 
verträglich sind. Als Alternativlösung muss das öffentliche Interesse an der 
Projektdurchführung - die Entsandung des Margaritzenspeichers - gleichermaßen zur 
Geltung kommen. Es liegen mehrere Alternativvarianten vor, die das Entsandungsproblem 
des Margaritzenspeichers lösen würden. Etwa die Überleitung der Feinsedimente im 
Druckrohrstollen nach Kaprun. Die mit dieser Variante verbundenen höheren Kosten sind 
dem Projektwerber jedenfalls zumutbar. Ob eine Alternativlösung zumutbar ist, muss im 
Verhältnis zum damit verbundenen Naturschutzinteresse beurteilt werden. Da im Falle der 
Überleitungsvariante der Feinsedimente im Druckrohrstollen nach Kaprun das 
Sonderschutzgebiet und FFH-Gebiet im Gegensatz zum Staumauerprojekt nicht berührt 
werden würde, rechtfertigt der damit verbundene Naturschutznutzen den höheren Aufwand 
für den Projektwerber. Die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Interesses des 
Projektwerbers darf und muss im Sinne der von der FFH-Richtlinie verfolgten 
Naturschutzbelange in Kauf genommen werden. Die zuständige Behörde - die Kärntner 
Landesregierung - hätte daher den Projektwerber auf eine solche Alternativlösung 
hinzuweisen. 
 
Stimmt man der Anwendung des Schutzregimes der FFH-Richtlinie zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht zu und hält die Durchführung einer Naturvertäglichkeitsprüfung für nicht 
geboten, so zeigt dennoch das eindeutige Ergebnis der hier skizzierten 
Naturverträglichkeitsprüfung, dass im Sinne der Loyalitätspflicht in Verbindung mit dem 
Erhaltungsziel der Richtlinie eine Bewilligung des Staumauerprojektes nicht zu erteilen ist, 
da dies ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht wäre. 
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2) Projekt Seilschwebebahn  
 
Geplant ist die Errichtung einer 1.400 m langen Seilschwebebahn, die von der Franz-
Josefs-Höhe ohne Stützen entlang der Pasterze bis zum hinteren Pasterzenboden unterhalb 
der Hofmannshütte geführt werden soll 

 
Nach der geltenden Rechtslage widerspräche die Bewilligung des Projektes 
Seilschwebahn:  
- den Bestimmungen zum Sonderschutzgebiet der Nationalpark-Verordnung 

(1986);  
- dem Kärntner Naturschutzgesetz sowie der Fauna Flora Habitat-Richltlinie der 

EG; 
- den IUCN-Kriterien und gefährdete daher die internationale Anerkennung des 

Nationalparkes; 
- der 15a B-VG-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern von Kärnten, 

Salzburg und Tirol über den Nationalpark Hohe Tauern; 
- den Durchführungsprotokollen zur Alpenkonvention, namentlich dem 

Durchführungsprotokoll „Naturschutz- und Landschaftspflege“ Art. 11, 
resultierenden völkerrechtlichen Pflichten 
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und 
- würde sich nicht zuletzt negativ auf das Entscheidungsverfahren über die 

Aufnahme der Kernzone Nationalpark Hohe Tauern in die Welterbeliste der 
UNESCO auswirken. 

 
Im Folgenden soll ausschließlich auf die Kategorie „Sonderschutzgebiet“ nach dem 
Nationalparkgesetz sowie der Verordnung über den Nationalpark eingegangen werden. 
 
Für das Sonderschutzgebiet „Großglockner-Pasterze“ ist in der Verordnung der 
Landesregierung über den Nationalpark in § 8 festgelegt: 
 

(2)  Im Sonderschutzgebiet Großglockner-Pasterze ist jeder 
  Eingriff in die Natur und in den Naturhaushalt sowie jede 
  Beeinträchtigung des Landschaftsbildes einschließlich der im § 6 

 Abs. 2 genannten Maßnahmen verboten.  
 
Von diesem Verbot sind ausgenommen: 

 
a)  das herkömmliche Wandern, Bergsteigen und der Tourenschilauf 
  sowie Maßnahmen, die der Orientierung dienen; 
b)  die Ver- und Entsorgung von Schutzhütten nach Maßgabe des für 
  die einzelnen Hütten festgelegten Ver- und Entsorgungskonzeptes; 
c)  eine kontrollierte Bestandsregelung des Wildes. 
 

Folgende Maßnahmen sind der Bewilligungspflicht unterworfen: 
 

(3) 
a) Maßnahmen zur Sicherung des Schutzzweckes des Nationalparkes; 
b)  Maßnahmen, die der wissenschaftlichen Forschung dienen; 
c)  die Errichtung oder die nach außen sichtbare Änderung von 
  Schutzhütten; 
d) die Errichtung von alpinen Steigen, Sicherungseinrichtunge; 
  Notunterkünften und sonstige, mit den herkömmlichen Formen des 
  Alpinismus zusammenhängende Maßnahmen; 
e) die Durchführung sportlicher Veranstaltungen. 
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(4) „Bewilligungen im Sinne des Abs 3 dürfen von der 
Landesregierung erteilt werden, wenn die beantragte 
Maßnahme mit den mit der Unterschutzstellung 
verfolgten Zielen (§ 7 Abs 1 des Kärntner 
Nationalparkgesetzes) zu vereinbaren ist. 

 
§ 8 Abs. 3 und 4 muss zur richtigen Interpretation auch in Verbindung mit dem § 12 
Nationalparkgesetz gelesen werden:  
 

§ 12, Nationalparkgesetz 
 
„Bewilligungen nach diesem Gesetz oder einer in 
Durchführung  dieses Gestzes erlassenen Verordnung darf nur 
erteilt werden, wenn hierdurch, unter Bedachtnahme darauf, in 
welcher Zone eine Maßnahme ausgeführt werden soll, die 
Ziele, welche mit der Errichtung eines Nationalparks  verfolgt 
werden, weder abträglich beeinflusst noch gefährdet werden.“ 
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